
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Eichengrund 47",
Stadtteil Böfingen

GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSCLANES SIND:

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB)

DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

DIE CLANZEICHENVERORDNUNG (ClanzV90) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
 zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

g.

g.g.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§  9 BauGB und BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1.1.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

Fläche für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

g.2.

1.2.1.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

0,7 max. zulässige Grundflächenzahl

1.2.3.

1.2.2.

1.2.4. Die festgesetzte Gebäudeoberkante (OK) darf für Dachaufbauten bis zu einer Höhe von max. 1,50 m auf
einer Fläche von max. 5 % überschritten werden. Die Dachaufbauten müssen mind. 1,50 m Abstand zur
Gebäudeaußenkante einhalten.

z.B. OK = g7,50 m
relative Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze in Metern
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Die Gebäudeoberkante (OK) wird als relatives Maß zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Höhe des
unmittelbar talseitig gelegenen Geländes, gemessen in der Gebäudemittelachse.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. a abweichende Bauweise

g.3. BAUWEISE

1.3.2. Es sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1.

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEg.4.

1.4.2. Die der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig. Gerätehütten sowie Spielgeräte sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Baugrenze

Anlage 3 zu GD 223/g9

g.5. GRÜNFLÄCHEN

1.5.1.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

private Grünfläche

DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO - BW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 358, ber. S. 416)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBI. S. 612)



FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT

1.6.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.6.1. Begrenzung der Bodenversiegelung
Plätze, Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasenpflasterstein,
Pflaster in Split verlegt etc.) zu versehen. Den Boden versiegelnde Beläge sind nicht zulässig.

ANPFLANZEN VON BÄUMEN1.7.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25  BauGB)

Flachdachbereiche sind extensiv zu begrünen (Substratstärke mind. 10 cm).1.7.3.

Je 250 m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist mindestens 1 Baum zu pflanzen.

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen zu begrünen und gärtnerisch mit
Bäumen und Sträuchern anzulegen.

1.7.2.

1.7.1.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

1.8.1.

NUTZUNGSSCHABLONE

Füllschema der
Nutzungsschablone

1.9.

Grundflächen
zahl

(GRZ)
Bauweise

Höhe der baulichen Anlagen
(Höchstgrenze)

Einfriedigungen

Grundstückseinfriedigungen sind in Form von Laubgehölzhecken zulässig. Zusätzlich sind hinterpflanzten
Metall- und Maschendrahtzäunen bis max. 1,20 m Höhe zulässig.

2.3.

2.3.1.

Abgrenzung unterschiedlicher Höchstgrenzen von Gebäudehöhen1.8.2.

SONSTIGE FESTSETZUNGEN1.8.

0,7

-

a

Fläche für
Gemeinbedarf

OK =
siehe Planeinschrieb

Art der
baul. Nutzung

-

SATZUNG DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO - BW)

2.

2.2.

2.1.

FREIFLÄCHENGESTALTUNG

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen.

DACHGESTALTUNG

2.1.1.

2.2.1.

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit einzureichen.2.2.2.

FlachdächerFD



3.1.

3.3.

3.4.

HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE
Sollten bei dee Duechfüheung voegesehenee Eedaebeiten aechäologische Funde odee Befunde entdeckt
weeden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einee Denkmalschutzbehöede odee dee Gemeinde an-
zuzeigen. Aechäologische Funde (Steinweekzeuge, Metallteile, Keeamikeeste, Knochen, etc.) odee Befunde
(Geäbee, Maueeeeste, Beandschichten, auffällige Eedveefäebungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vieeten
Weektages nach dee Anzeige in unveeändeetem Zustand zu eehalten, sofeen nicht die Denkmalschutzbehöede
mit einee Veeküezung dee Feist einveestanden ist. Auf die Ahndung von Oednungswideigkeiten (§ 27 DSchG)
wied hingewiesen. Bei dee Sicheeung und Dokumentation aechäologischee Substanz ist zumindest mit
kuezfeistigen Leeezeiten im Bauablauf zu eechnen. Ausfüheende Baufiemen sollten scheiftlich in Kenntnis
gesetzt weeden.

3.2.

HINWEISE3.

1232 Fluestücksgeenzen mit Fluestücksnummeen

bestehende Bebauung

BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)
Mutteeboden, dee bei dee Eeeichtung und Ändeeung baulichee Anlagen sowie bei wesentlichen andeeen
Ändeeungen dee Eedobeefläche ausgehoben wied, ist in nutzbaeem Zustand zu eehalten und voe Veenichtung
odee Veegeudung zu schützen.
Es ist auf einen fachgeeechten Abteag und eine Wiedeeveeweetung des Obeebodens zu achten. Die Lageeung
des Obeebodens soll in Mieten von max. 2 Meteen eefolgen. Bei Lageeung von längee als einem Jahe ist eine
fachgeeechte Zwischenbegeünung voezusehen. Die DIN 19731 ist anzuwenden.


